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gegraben würben. gwuptfächlich aber würben bie ÜRo»

faifen im maurifchen ©tkjt teils in SRarmor, Stein, teils in
Stud unb $olg berwenbet; auch baS Mittelalter ber»
wenbete folc|e für a3oben= unb Sanbbelleibungen. SaS
bie SntarftentedEjnif anbetrifft, finben wir biefelben gur
aSlütegeit ber SRenaiffance mehr als in anbern Sänbew
in Statten, simfy in ben frangöfifchen ©tplen gelangten
bie Einlagen (neben folgern, Perlmutter unb ÜRetatt)
in ben Sötöbeln (unter SSoule) gu reifer unb Eoftbarer
aSerwenbung. Säljrenbbem bie 3Rofaifte<hnil mehr ben

(üblicheren Säubern öefannt war unb bort mehr gur An»
wenbung fam, erftrecfte fiel) bie Sntarfientechnif bereits
auf alle' cibilifierten Sänber (bergt. Saponifie SDRotiöe).

Auch in unferer Steugeit werben beibe ïecfjnifen, haupt»
fächlich aber leitete, im AuSlatibe wie tper wieber mir
großem Sntereffe berwenbet.

©o fertigt bie ÜRofaiîgefellfchaft ingollifon
(Sürich), bie baS patent über ein neues Verfahren in
ber mobernen SWofaiftechm! wie in ben alten ftplächten
SDRuftern befißt, prächtige Sölotibe im Sugenbftpl an.
2)ie ißarquetfabrif $efti & Sie. in Altborf hat
nun als Peupeit biefeS äRofaifberfahren (ißatent ber

gotlitoner ©efeUfdjaft) in ihrer parquetted&nif ange»
wanbt unb als Alleininhaber biefer parquet»SDlofaif
ben SBertrieb für fämtlidje Sänber ttbernom»
men. SS haben fibereits ga'blreicpe Archi=
tetten unb a3aumeifier für bie ©ache inter»
effiert unb fie foil nietjt nur in ber©<hweig, fonbern
auch im AuSlanb angewanbt werben; bon biefen $a»
brilaten werben in ber nädjften Muriner Aus»
ftellung reichhaltige SRufier, alfo ©chweigerprobufte,
aufgelegt. Auch bie neue ïedjni!, Sntwürfe ber mobernen
Sntarfien reichhaltiger tpölger im Sugenbftpl, bie in
forgfältiger Ausführung tabelloS fauber bon ber $oltt»
foner Oîefelïfdhaft pergeftettt werben, finben in ben

äRöbelfabrifen beS Sn» unb AuSlanbeS größtes Snter»
effe unb Anflang. SReuefte Kataloge über 3Rofaif»°
parquets berfenbet bie girma $efti & Sie. ben Snter»
effenten, fowie ÜRufter unb Sntwürfe bon SDRofait unb
Sntarfien für SRobiliar bie Sntarfien» unb SJÎofaiffabrit
3oElifon=3itrich.

SDBir werben in nädjfter $eit mehrere bon ben

äRöbeln, äRofaifen unb Sntarfien in unferen Nachblättern
illuftriert publigieren. (Reb.

^ttör b*r bunbe<n'rttüd)cn gîptfdjrtft jum
3örUtrtt'tf-Cjrfd?0ttttuttt'f,

§olg. 35ie ©d&weig hatte einft eine bebeutenbe

$olgauSfuljr. 35iefelbe betrug an Pohholg foroopl als
an Prettern baS doppelte ber Sinfuhr, im Sah« 1885
g. ». ungefähr noch 6 SRitlionen Nranfen. $eute beträgt
umgelehrt bie Sinfuhr bon fRohholg baS doppelte ber
Ausfuhr, biejenige bon gelittenen folgern fogar baS

3wölffa<he berfelben (Ausfuhr 1899 94,075 q im Serte
bon 911,609 Nr., Sinfuhr 1,111,197 q im Serte bon
runb 12 SRitlionen Neanlen). j)je Ungufriebenheit ber
unter biefer aSerfeprSumwälgung leibenben Salbbefi|er
unb ©äger gibt fidh in bem entliehenen aSerlangen
eines größeren ßoHf^ußeS funb, baS bom Schweiger,
»auernberbanb, bom ©chweigerifchen gorftberein unb
bom Schweiger. $oIginbuftriebereitt geftellt worben ift.

$ro$ bem großen Siberftreit ber Sntereffen hat
eine AuSgleichSfonfereng, an welcher außer ben genannten
aSereinen auch ber ©ehweigerifepe (Sewerbeberein unb
ber ©chweigerifdhe $anbelS» unb Snbuftrieberein ber»
treten waren, in ber $auptfache gu einer aSerftänbiguag
geführt. 3""ädhft würbe befdßloffen, bie bisherige Unter»
fcheibung bon Sbeniftenholg unb anberem $olg, bie in

ber ißrajnS gu ©chwierigleiten Anlaß gegeben hat, fallen
gu laffen. N*tt Pohholg würbe ein einheitlicher Slnfag
bon 20 SRp., (jeßiger ©enerattarif für Sbeniftenholg 10,
für anbereS 20 fRp.), für gefchnittene tpölger (Pretter,
Satten 2C.) hingegen ein Stnfah bon N®-1- 20 (bisheriger
©eneralgoll 50 Pappen für Sbeniftenholg, 40 fRp. für
eichenes unb 1 für anbere ©orten) befcßloffen. Sir
haben biefe Slnfäfee aeeeptiert. 9Rit Pegug auf eichene

Schwellen unb Naßholg he«fthl® in ber genannten
Sonfeteng gwar ebenfalls Uebereinftimmung tm Sinne
einer 3oHer|öhung, um eine beffere aSerwertung unferer
mancherorts noch erheblichen Sidjenbeftänbe gu ermög»
liehen, wogegen bie Slnfichten über baS SDtaß ber Sr»

höhung cuSeinanbergingen. Sir fchlagen Shnen, mit
Püdfi^t auf bie .bèbeutenben Sntereffen, bie mit ber

Sinfuhr ber genannten ©pegialpötger berfnüpft finb,
nur eine Srhöhung bon 40 Pp. auf 60 fRp. bor, was
erheblich unter ben in ber ®onfereng geäußerten 33e»

geßren bleibt. SS würbe im ißringip auch befchtoffen,
eineu 3«fthtagSgoll für imprägniertes fpolg gu befür»
Worten, über beffen §öhe jebodh ebenfalls feine Sinigung
gu ftanbe fam. Sir haben uns gegen biefe Anregung
entfehieben, weil burch einen ßufchlagSgolI bermutlicî)
nicht fowoßl baS Smprägnieren importierten §olgeS im
Snlanbe, als eine weitere Srfchwerung beS |»olgimportS
überhaupt bewirft würbe.

Nür $ol g fohlen haben wir im ^inblidf auf
unfere forftwirtfchaftlichen Sntereffen, bie unter ber
fortwährenben Abnahme ber SluSfuhr unb ßnnahtne
ber Sinfuhr bon Iwlgfoljlen leiben (im Sahre 1900
betrug ber Sert ber leiteten faft 800,000 N®-) einen
etwas erhöhten Slnfafc aufgenommen, finb feboch
fRücfficht auf ben Pebarf bon ©pegialfohlen für ge»

werbliche gwecïe, wie namentlich ©chmiebefohlen, bie
teils bom SluSlanb begogen werben müffen, nicht foweit
gegangen, wie bon feiten ber fßrobugenten gewtinfdjt
worben ift.

SJÎit »egug auf bie §olgwaren beantragen wir
3oKerhöhungen, bie ben berechtigten Sntereffen beS

Schreiner» unb 2)rechSlergewerbeS, fowie ber inlänbifchen
parfettfabrifation unb berfchiebener anberer SewerbS»
gweige ^Rechnung tragen. S)ie Unterfcheibung nach

Sbeniftenholg unb anberem §olg haben wir, wie bei
bem Pohholg, fallen gelaffen unb an beren ©teile, int
SinberftänbniS mit ben aSorfchlägen beS ©chweigerifchen
©chreinermeifterbereinS, für bie »emeffung ber Slnfäfce
baS Kriterium ber berfchiebenartigen Ausführung ber
Slrbeiten aufgefteOt, ba bon biefer ber Sert mehr ab»

hängt als bom ÜRaterial. ®ie SRöbel finb baher in
unferm Sntwurf in glatte, gefehlte, gefchnifcte unb ge»

polfterte eingeteilt, mit Unterabteilungen für rohe unb

für anbere. Sine befonbere ißofition ift für SujuS»,
Salanterie» unb ißhantafieartifel errichtet worben.

fRathauSutnbftu Aufteilten (St. ©allen). Sn ber ®e*

meinbeberfammlung würbe ber Umbau beS iRathaufeS
befchloffen.

Acetplen »elenchtnng. Sn N^anfreich macht bie

Acetptenheleuchtung gang bebeutenbe fÇoctfchritte. Sine
überaus große Angapl bon SDrtfdtjaften mittlerer ©röße
führen Sentralen ein, bie gur großen »eftiebigung ber

SBebölferung ihre weitbergweigten Leitungen auf große

Sntfernungen auSbeßnen. Snfolge ber in ber Schweig
gemachten Nortfdjtitte bei ber ^erftellung unb iRetnig»

ung beS ©afeS, fowie in ber Konftruftion ber a3renner,
hat baS Acetplen als »eleuchtungSmittel einen neuen

Sharafter angenommen unb fann als borgügliche^
fichereS, gefahrlofeS Sicht Anwenbung finben.
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gegraben wurden. Hauptsächlich aber wurden die Mo-
saiken im maurischen Styl teils in Marmor, Stein, teils in
Stuck und Holz verwendet; auch das Mittelalter ver-
wendete solche für Boden- und Wandbekleidungen. Was
die Jntarsientechnik anbetrifft, finden wir dieselben zur
Blütezeit der Renaissance mehr als in andern Ländern
in Italien. Auch in den französischen Stylen gelangten
die Einlagen (neben Hölzern, Perlmutter und Metall)
in den Möbeln (unter Boule) zu reicher und kostbarer
Verwendung. Währenddem die Mosaiktechnik mehr den

südlicheren Ländern bekannt war und dort mehr zur An-
Wendung kam, erstreckte sich die Jntarsientechnik bereits
auf alle' civilisierten Länder (vergl. Japanische Motive).
Auch in unserer Neuzeit werden beide Techniken, Haupt-
sächlich aber letztere, im Auslande wie hier wieder mir
großem Interesse verwendet.

So fertigt die Mosaikgesellschaft in Zollikon
(Zürich), die das Patent über ein neues Versahren in
der modernen Mosaiktechnik wie in den alten stylächten
Mustern besitzt, prächtige Motive im Jugendstyl an.
Die Parquetfabrik Hefti à Cie. in Altdorf hat
nun als Neuheit dieses Mosaikverfahren (Patent der
Zollikoner Gesellschaft) in ihrer Parquettechnik ange-
wandt und als Alleininhaber dieser Parquet-Mosaik
den Vertrieb für sämtliche Länder übernom-
men. Es haben sich bereits zahlreiche Archi-
tekten und Baumeister für die Sache inter-
essiert und sie soll nicht nur in der Schweiz, sondern
auch im Ausland angewandt werden; von diesen Fa-
brikaten werden in der nächsten Turiner Aus-
stellung reichhaltige Muster, also Schweizerprodukte,
aufgelegt. Auch die neue Technik, Entwürfe der modernen
Intarsien reichhaltiger Hölzer im Jugendstyl, die in
sorgfältiger Ausführung tadellos sauber von der Zolli-
koner Gesellschaft hergestellt werden, finden in den

Möbelfabriken des In- und Auslandes größtes Inter-
esse und Anklang. Neueste Kataloge über Mosaik-'
Parquets versendet die Firma Hefti ck Cie. den Inter-
essenten, sowie Muster und Entwürfe von Mosaik und
Intarsien für Mobiliar die Intarsien- und Mosaikfabrik
Zollikon-Zürich.

Wir werden in nächster Zeit mehrere von den

Möbeln, Mosaiken und Intarsien in unseren Fachblättern
illustriert publizieren. Red.

Aus der dundesratlichen Kotschaft zum
Zolltarif Gesetzentwurf.

Holz. Die Schweiz hatte einst eine bedeutende

Holzausfuhr. Dieselbe betrug an Rohholz sowohl als
an Brettern das Doppelte der Einfuhr, im Jahre 1885
z. B. ungefähr noch 6 Millionen Franken. Heute beträgt
umgekehrt die Einfuhr von Rohholz das Doppelte der
Ausfuhr, diejenige von geschnittenen Hölzern sogar das
Zwölffache derselben (Ausfuhr 1899 94,075 g im Werte
von 911,609 Fr., Einfuhr 1,111,197 g im Werte von
rund 12 Millionen Franken). Die Unzufriedenheit der
unter dieser Verkehrsumwälzung leidenden Waldbesitzer
und Säger gibt sich in dem entschiedenen Verlangen
eines größeren Zollschutzes kund, das vom Schweizer.
Bauernverband, vom Schweizerischen Forstverein und
vom Schweizer. Holzindustrieverein gestellt worden ist.

Trotz dem großen Widerstreit der Interessen hat
eine Ausgleichskonferenz, an welcher außer den genannten
Vereinen auch der Schweizerische Gewerbeverein und
der Schweizerische Handels- und Jndustrieverein ver-
treten waren, in der Hauptsache zu einer Verständiguag
geführt. Zunächst wurde beschlossen, die bisherige Unter-
scheidung von Ebenistenholz und anderem Holz, die in

der Praxis zu Schwierigkeiten Anlaß gegeben hat, fallen
zu lassen. Für Rohholz wurde ein einheitlicher Ansatz
von 20 Rp., (jetziger Generaltarif für Ebenistenholz 10,
für anderes 20 Rp.), für geschnittene Hölzer (Bretter,
Latten zc.) hingegen ein Ansatz von Fr. 1.20 (bisheriger
Generalzoll 50 Rappen für Ebenistenholz, 40 Rp. für
eichenes und 1 Fr. für andere Sorten) beschlossen. Wir
haben diese Ansätze acceptiert. Mit Bezug auf eichene

Schwellen und Faßholz herrschte in der genannten
Konferenz zwar ebenfalls Uebereinstimmung im Sinne
einer Zollerhöhung, um eine bessere Verwertung unserer
mancherorts noch erheblichen Eichenbestände zu ermög-
lichen, wogegen die Ansichten über das Maß der Er-
höhung auseinandergingen. Wir schlagen Ihnen, mit
Rücksicht auf die .bedeutenden Interessen, die mit der

Einfuhr der genannten SpezialHölzer verknüpft sind,
nur eine Erhöhung von 40 Rp. auf 60 Rp. vor, was
erheblich unter den in der Konferenz geäußerten Be-
gehren bleibt. Es wurde im Prinzip auch beschlossen,
einen Zuschlagszoll für imprägniertes Holz zu befür-
Worten, über dessen Höhe jedoch ebenfalls keine Einigung
zu stände kam. Wir haben uns gegen diese Anregung
entschieden, weil durch einen Zuschlagszoll vermutlich
nicht sowohl das Imprägnieren importierten Holzes im
Jnlande, als eine weitere Erschwerung des Holzimports
überhaupt bewirkt würde.

Für Holzkohlen haben wir im Hinblick auf
unsere forstwirtschaftlichen Interessen, die unter der
fortwährenden Abnahme der Ausfuhr und Zunahme
der Einsuhr von Holzkohlen leiden (im Jahre 1900
betrug der Wert der letzteren fast 800,000 Fr.) einen
etwas erhöhten Ansatz aufgenommen, sind jedoch mit
Rücksicht auf den Bedarf von Spezialkohlen für ge-
werbliche Zwecke, wie namentlich Schmiedekohlen, die
teils vom Ausland bezogen werden müssen, nicht soweit

gegangen, wie von feiten der Produzenten gewünscht
worden ist.

Mit Bezug auf die Holzwaren beantragen wir
Zollerhöhungen, die den berechtigten Interessen des

Schreinet- und Drechslergewerbes, sowie der inländischen
Parkettsabrikation und verschiedener anderer Gewerbs-
zweige Rechnung tragen. Die Unterscheidung nach

Ebenistenholz und anderem Holz haben wir, wie bei
dem Rohholz, fallen gelassen und an deren Stelle, im
Einverständnis mit den Vorschlägen des Schweizerischen
Schreinermeistervereins, für die Bemessung der Ansätze
das Kriterium der verschiedenartigen Ausführung der
Arbeiten aufgestellt, da von dieser der Wert mehr ab-

hängt als vom Material. Die Möbel sind daher in
unserm Entwurf in glatte, gekehlte, geschnitzte und ge-
polsterte eingeteilt, mit Unterabteilungen für rohe und

für andere. Eine besondere Position ist für Luxus-,
Galanterie- und Phantasieartikel errichtet worden.

Verschiedenes.
Nathausumbau Altstätten (St. Gallen). In der Ge-

meindeversammlung wurde der Umbau des Rathauses
beschlossen.

Acetylen > Beleuchtung. In Frankreich macht die

Acetylenbeleuchtung ganz bedeutende Fortschritte. Eine
überaus große Anzahl von Ortschaften mittlerer Größe
führen Centralen ein, die zur großen Befriedigung der

Bevölkerung ihre weitverzweigten Leitungen auf große

Entfernungen ausdehnen. Infolge der in der Schweiz
gemachten Fortschritte bei der Herstellung und Reinig-
ung des Gases, sowie in der Konstruktion der Brenner,
hat das Acetylen als Beleuchtungsmittel einen neuen

Charakter angenommen und kann als vorzügliches,
sicheres, gefahrloses Licht Anwendung finden.
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